
  

    

Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher, 

aufgrund der 14. SARS-CoV-2 Eindämmungsverordnung unterliegt der Besuch 
der Gedenkstätte folgenden Abstands- und Hygieneregeln: 

 

Für den Besuch der Ausstellungsräume ist das Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes notwendig! 

 

• Besuchergruppen, die an einführenden Vorträgen teilnehmen sowie 
Schulklassen müssen Teilnehmerlisten hinterlegen. Die Listen werden 
nach vier Wochen vernichtet.  
 

• Vor Betreten der Ausstellungsbereiche ist ein gründliches Desinfizieren 
der Hände im Eingangsbereich erforderlich.  
Toiletten befinden sich in jeder Ausstellungsetage direkt neben dem 
Fahrstuhl. 

 

• Bei einem Aufenthalt in den Ausstellungsräumen wird um Einhaltung 
des vorgeschriebenen Mindestabstandes von 1,50 m gebeten.  

 

• Bei einer Inzidenz von über 35 ist der Besuch der Gedenkstätte nur für   
Geimpfte, Genesene oder Personen mit negativem Testzertifikat 
möglich. 

 
 

Während des Besuches von Gruppen und Schulklassen bleibt die 
Gedenkstätte für den allgemeinen Besucherverkehr geschlossen. Bitte 
informieren Sie sich vorab telefonisch unter 0345 470698337. Für Ihr 
Verständnis herzlichen Dank. 

 
 
Bei Nichtbeachtung der Hygieneregeln müssen wir den Aufenthalt 

in der Gedenkstätte verwehren. 


